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Per E-Mail

Herrn
█████ ██████
██████████
██████████

██████████████████████████

Datum
Durchwahl

Aktenzeichen

15. Dezember 2020
0711/615541-0
0221.4-16/56
(Bitte bei Antwort angeben)

Informationsfreiheit: Antrag vom 14. Dezember 2020 (FragdenStaat.de #205546, Lis-
te der Schulen die MS365 einsetzen dürfen)

Sehr geehrter Herr ██████, 

Sie haben am 14. Dezember 2020 einen Antrag auf Aktenauskunft nach § 1 Abs. 2 
des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG), nach § 25 des Umweltverwaltungs-
gesetzes (UVwG), soweit Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 Umweltin-
formationsgesetzes des Bundes (UIG) betroffen sind, sowie nach § 2 Abs. 1 des Ge-
setzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), 
soweit Verbraucherinformationen betroffen sind gestellt. Bei den beantragten Aus-
künften handelt es sich nicht um Umweltinformationen und auch nicht um Verbrau-
cherinformationen. 

Eine Listeder Schulen, welche am Pilot des Kultusministeriums zum Einsatz von 
Microsoft Office 365teilnehmen, liegt uns nicht vor. Bezüglich der Liste, können Sie 
sich an das Kultusministeriumwenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden- Württemberg


